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Maßnahmen

FFH-Gebiet Batzlower Mühlenfließ-Büchnitztal
DE 3350-302; Landesnummer 173

05001.0001.500250

Maßstab

MaßnahmenKarte 6a:

Grenzverlauf des FFH-Gebietes Batzlower Mühlenfließ-Büchnitztal

Gebietserweiterungsvorschläge

Gebietsverkleinerungsvorschläge
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Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg
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Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

FFH-Gebiet Batzlower Mühlenfließ-Büchnitztal

Auftraggeber:
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Stiftung öffentlichen Rechts
Zeppelinstraße 136
14471 Potsdam

Bearbeitung:
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Geobasisinformation
Brandenburg. Verwendung mit Genehmigung  Nr. GB-G I/99.
Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe
Koordinatensystem ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80

Kartengrundlage:

Übersicht TK 10

Natura 2000 Managementplanung
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Maßnahmen zur Erholungsnutzung
einschließlich Befahrens- und
Betretensregelungen

E 88
Keine Ablagerung von organischen
Abfällen (Gartenkompost, Mist o.ä.) in
unmittelbarem Kontakt zu angrenzenden
Feuchtbiotopen

Maßnahmen in Wäldern und Forsten

Einzelstammweise (Zielstärken-)NutzungF 24

Entnahme gesellschaftsfremder BaumartenF 31

AuslesedurchforstungF 33

Erhaltung von AltholzbeständenF 40

Erhaltung bzw. Förderung von Altbäumen
und ÜberhälternF 41

Erhaltung von Horst- und HöhlenbäumenF 44

Belassen kurzlebiger Pionier- und
NebenbaumartenF 1

Unterbau mit standortheimischen
BaumartenF 13

Übernahme vorhandener Naturverjüngung
standortheimischer BaumartenF 14

Voranbau (Nachanbau) mit
standortheimischen BaumartenF 16

Erhaltung und Mehrung von stehendem und
liegendem Totholz

F 45d

Wiederherstellung wertvoller
Offenlandbiotope durch EntwaldungF 56

Sonstige biotopspezifische
Behandlungsmaßnahmen zugunsten
eingebetteter Begleitbiotope
(Sonderbiotope)

F 58

Schwerpunktmäßige Verringerung der
Schalenwildpopulation durch
Reduktionsabschuss

F 64

Besondere Beachtung von kleinflächig
ausgebildeten BegleitbiotopenF 81

WaldweideF 88

Zurückdrängung florenfremder zugunsten
standort- bzw. naturraumheimischer
Baumarten

F 9

Maßnahmen an Gehölzen in der
Offenlandschaft

G 2 Ergänzung der vorhandenen lückigen Allee

G 23 Beseitigung des Gehölzbestandes

G 28 Schneiteln von Kopfbäumen

G 30 Herausnahme nicht heimischer bzw.
standortgerechter Arten

G 34
Ausdrücklicher Schutz bestehender
Gehölze (Feldgehölze, Einzelbäume,
Hecken)

Maßnahmen in der Offenlandschaft

Maßnahmen an störenden baulichen
Anlagen sowie zur Sanierung von
Landschaftsschäden

O 22 Mahd alle 3-5 Jahre im Herbst/Winter

O 23 Mahd alle 2-3 Jahre

O 24 Mahd 1x jährlich

O 25 Mahd 1 - 2 x jährlich mit schwacher
Nachweide

O 26 Mahd 2-3x jährlich

O 41 Keine Düngung

O 46 Keine Gülle- und Jaucheausbringung

O 50
Anlage und Pflege von Randarealen,
-zonen

O 54 Beweidung von Trockenrasen

O 58 Mahd von Trockenrasen

O 59 Entbuschung von Trockenrasen

O 70
Anlage eines Ackerrandstreifens von
mindestens 5 m, jährlicher Umbruch,
keine weitere Bearbeitung

O 78
Begrenzung der mineralischen
Stickstoffdüngung auf 60 kg/ha

O 71 Beweidung durch Schafe

S 10 Beseitigung der Müllablagerung

Entwicklungsmaßnahmen an Gewässern
und Mooren

W105 Erhöhung des Wasserstands von Gewässern

W125 Erhöhung der Gewässersohle

W 26 Schaffung von Gewässerrandstreifen an
Fließ- und Standgewässern

W 49 Rückbau von Verrohrungen und engen
Rohrdurchlässen

W 50 Rückbau von Querbauwerken

W 53 Unterlassen bzw. Einschränken von
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung

W53b Einschränkung von Maßnahmen der
Gewässerunterhaltung

W 68 Verzicht auf jegliche fischereiliche
Nutzung

W 82 Verzicht auf Reusen ohne
Fischottersicherung

Hinweis: Die farbliche Darstellung der Karte ist mit Karte 5 identisch

Grundlage der Grenze: Luftbilder vom 9.12.2009

Grundlage der Grenze:TK 10 vom 9.12.2009

Grundlage der Grenze: Luftbilder vom 9.12.2009


